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Richtlinien für den Fachtitel Fachpsychologin / Fachpsychologe SBAP. in 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

Grundvoraussetzung für den Fachtitel „FachpsychologIn SBAP. in Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung“ ist die Mitgliedschaft im SBAP. und ein abgeschlossenes Hauptfachstudium 
(Dipl. Psych. FH; lic. phil., konsekutiver MSc) in Psychologie an einer Schweizer Hochschule oder 
äquivalent 
 
Für die Verleihung des Fachtitels „FachpsychologIn SBAP. in Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung“ müssen darüber hinaus die nachstehenden Anforderungen erfüllt sein. 
 

- Hochschulabschluss mit „dipl. Psych. FH“- Titel in der Vertiefungsrichtung Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung 

oder 

- Hochschulabschluss in anderen Vertiefungsrichtungen und abgeschlossenem 
Nachdiplomstudium (NDS) oder abgeschlossener postgradualer Weiterbildung oder 
MAS in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

und 

- Nachweis einer praktischen Tätigkeit im Gesamtumfang von zwei Jahren bei 
Vollzeitbeschäftigung (bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger) als Berufs-, 
Studien- und LaufbahnberaterIn in entsprechendem Praxisfeld (in öffentlichen 
Berufsberatungsstellen, Schulen, Integrationsstellen, RAV-Stellen u. ä.). 

Zuständig für die Prüfung eines Antrages und für die Verleihung des Fachtitels ist die  
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungs-Kommission. 

Die Prüfung des Antrages für den Fachtitel „FachpsychologIn SBAP. in Laufbahn- und 
Rehabilitationspsychologie“ kostet CHF 500.-. 
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